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GZ: BMI-LR2220/0955-III/3/2014  

Wien, am 30. Jänner 2015 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben am 

17. Dezember 2014 unter der Zahl 3372/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte in der Rechtssache E.B. ua gg Österreich (2013)“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 2: 
Der nachträgliche Wegfall eines für eine Verurteilung maßgeblich gewesenen 

Straftatbestandes kann für sich allein keinen von einer Verwaltungsbehörde aufzugreifenden 

Grund für die Löschung einer Verurteilung aus dem Strafregister bilden. Aufgrund des 

verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Trennung von Justiz und Verwaltung bedürfte es 

einer richterlichen Korrektur des ursprünglichen gerichtlichen Hoheitsaktes. Außerdem käme 

noch eine entsprechende Entschließung des Bundespräsidenten in Betracht. 

  

In Vollziehung der in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Inneres oder der 

Landespolizeidirektion Wien fallenden Regelungen des Strafregistergesetzes können somit 

nach derzeitiger Rechtslage nur dann Maßnahmen getroffen werden, wenn eine dieser 

Voraussetzungen gegeben ist. 
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